
 
 
 
 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen                                            1 
 

 

ESC-Spring GmbH        Christian-Kremp-Str. 12b       35578 Wetzlar             Tel.: 06441/9223-0        Fax: 06441/9223-33 

 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Vertragsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Vertragsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere Vertragsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Ein  Angebot unseres Kunden zum Abschluss eines 
Vertrages können wir innerhalb von zwei Wochen durch 
Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch 
Ausführung des Vertrages innerhalb der gleichen Frist 
annehmen. 

(2) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, 
es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet haben.  

(3) An allen von uns zur Verfügung gestellten Abbildungen, 
Kalkulationen, Zeichnungen, auch in elektronischer 
Form, sowie anderen von uns zur Verfügung gestellten 
Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentums-, 
Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Unser Kunde 
darf diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung an 
Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als 
vertraulich gekennzeichnet haben. 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Unsere Preise gelten „ab Werk“ ohne Verpackung, wenn 
in der Auftragsbestätigung nichts anderes festgelegt 
wurde. In unseren Preisen ist die gesetzliche 
Mehrwertsteuer nicht eingeschlossen. Diese werden wir 
in der gesetzlichen Höhe am Tage der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausweisen.  

(2) Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen 
schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und unserem 
Kunden zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) 
sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Käufer zur 
Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung 
kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen 
können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung 
erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 

(3) Gerät unser Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten 
die gesetzlichen Regelungen.  

(4) Unser Kunde ist zur Aufrechnung, auch wenn 
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 
werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder 
unstreitig sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist unser Kunde nur befugt, 
wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  

 

 

§ 4 Lieferzeit 
 
(1) Liefer- und Ausführungstermine oder Fristen, die nicht 

ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, 
sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von 
uns angegebene Liefer- und Ausführungszeit beginnt 
erst, wenn die von uns gestellten technischen Fragen 
und gegebenenfalls angeforderten technischen 
Unterlagen von unserem Kunden beantwortet bzw. an 
uns übergeben sind. Ebenso hat unser Kunde alle ihm 
obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und 
rechtzeitig zu erfüllen. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Vertrag um 
ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB 
oder von § 376 HGB, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn unser Kunde infolge 
eines von uns zu vertretenden Verzugs berechtigt ist, 
den Fortfall seines Interesses an der weiteren 
Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist 
unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Verzug nicht 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen 
Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zuzurechnen ist. 

(3) Ebenso haften wir unserem Kunden bei Verzug nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer 
von uns zu vertretende vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung des Vertrages unsererseits beruht, 
wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des 
Vertrages beruht.  

(4) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(5) Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu 
vertretenden Verzug ist ausgeschlossen. Die weiteren 
gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die 
ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines 
von uns zu vertretenden Verzugs zustehen, bleiben 
unberührt. 

(6)  Wir sind zu Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit 
dies für den Kunden zumutbar ist. 

(7) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden 
bleiben vorbehalten. 

(8) Kommt unser Kunde in Annahmeverzug, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und 
etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Gleiches gilt, wenn unser Kunde Mitwirkungspflichten 
schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. 
Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den  

  Käufer über.  
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§ 5 Gefahrübergang – Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 

(2) Verladung und Versand erfolgen unversichert auf 
Gefahr des Kunden. Wir werden uns bemühen, 
hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und 
Interessen des Kunden zu berücksichtigen;  

(3) Wir nehmen Transport- und alle sonstigen 
Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen 
sind Paletten. Der Kunde hat für die Entsorgung der 
Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 

(4) Wird der Versand auf Wunsch oder aufgrund eines 
Verschuldens des Kunden verzögert, so lagern wir den 
Vertragsgegenstand auf Kosten und Gefahr des Kunden 
ein. In diesem Fall steht die Anzeige der 
Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

(5) Auf Wunsch und Kosten des Kunden werden wir die 
Lieferung durch eine Transportversicherung absichern.  

§ 6 Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der 
Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form 
einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen. 

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(6) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des 
Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 
 
 
 
 

 
 
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, 

ist die Haftung ausgeschlossen. 
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 

Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach 

den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf 
Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften 
Sache. 

(11) Die Regelungen der §§ 478, 479 BGB zu einem 
Rückgriffsanspruch unseres Kunden für den Fall der 
Weitergabe des von uns hergestellten und gelieferten 
Vertragsgegenstandes wird ausschließlich entsprechend 
dem Gesetz darauf beschränkt, daß der Endkunde 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.  

§ 7 Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 
§ 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der 
Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz 
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die 
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

 

 
 
 
 
 


